
  

 

Besucher: 
 

 Fon: (0261) 3029-0 
Fax:  
 
Web: www.lsv.rlp.de 

 Bankverbindung: 
Landesbank RLP 
BLZ 550 500 00 
Konto-Nr. 110 137247 

 Geschäftsführung: 
Dipl.-Ing. Bernd Hölzgen 
Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
Heinz Rethage 

 

 

 

Landesbetrieb Straßen und Verkehr Koblenz, Postfach 20 14 53, 56014 Koblenz 

Herrn 

Norbert Klaes 
SPD Friesenhagen 
Blumenberg 6 
 
51598 Friesenhagen 

  
LANDESBETRIEB 
STRASSEN UND 
VERKEHR 
KOBLENZ 
 
 
 

Ihre Nachricht:  Unser Zeichen:  Ihr Ansprechpartner:  Durchwahl:  Datum: 
   2000  19.12.2005 vom 09.12.2005 

       
(bitte stets angeben) 
      A-0/110  

Peter Moritz 
 E-Mail:   

      Peter.Moritz   
 
 
L 278 Deckensanierung bei Friesenhagen 
 
 
Sehr geehrter Herr Klaes, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
vielen Dank für die Bereitstellung des Presseartikels der SPD.  
 
Die Einschätzung zu dem Bankett an der L 278 teilen wir und haben diese Kritik an die ausfüh-
rende Firma weiter gegeben. Wir haben die Firma aufgefordert, nach Abschluss der Baumpfle-
gearbeiten die Bankette kurzfristig zu überarbeiten und entsprechend der Ausschreibung stand-
fest auszubilden. Um die von Ihnen angesprochene Gefahrenstelle nicht zu erzeugen, war die 
Anhöhung der Bankette in der Ausschreibung enthalten. Stabile Bankettstreifen sind, wie Sie 
auch ausführen, wichtig, da sie ggf. im Begegnungsverkehr befahren werden müssen. 
 
Eine Verbreiterung der Straße war nicht geplant, da hierfür ein zeitlich aufwendiges Baurechts-
verfahren nötig gewesen wäre und man kurzfristig, die sehr schadhafte Straße erneuern wollte. 
 
Die nach der Fertigstellung der Baumaßnahme aufgebrachte Randmarkierung entspricht den 
Richtlinien. Für den Kraftfahrer ist so erkenntlich, dass hier schmale Verhältnisse vorherrschen 
und gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich ist. 
 
Die fehlende Mittellinie kann daher nicht ursächlich mit dem Unfall in Verbindung gebracht wer-
den, denn durch eine Mittellinie wird dem Kraftfahrer immer eine ausreichende Breite angedeu-
tet, während er ohne Mittelmarkierung durch die Randlinien in die Fahrbahnmitte geleitet wird. 
 
Festzuhalten ist aber, dass in der Vergangenheit der ausgebaute Abschnitt mit einer Mittelmar-
kierung ausgestattet war. Daher fand ein Ortstermin mit der Kreisverwaltung Altenkirchen, der 
Polizeiinspektion Betzdorf und der Straßenmeisterei Betzdorf statt. Dabei wurde einvernehmlich 
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festgelegt, dass wieder eine Mittelmarkierung auf die Landesstraße 278 aufgebracht werden 
soll. Voraussetzung ist die oben angesprochene Stabilisierung der Bankette. 
 
Bei dem angesprochenen Ortstermin wurde auch die Anbringung von Schutzplanken entlang 
der Ausbaustrecke überprüft. Man war einig, dass im Bereich der Kurve bei Wassermühle und 
entlang des nahe gelegenen Bachlaufs Schutzeinrichtungen angebracht werden sollen. 
 
Aufgrund der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h kann in den übrigen Be-
reichen gemäß Richtlinie für passive Schutzeinrichtungen auf die Anbringung von Schutzplan-
ken verzichtet werden. 
 
Wir sind bemüht, in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Verkehrsbehörde die eingeleiteten 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit kurzfristig umzusetzen und werden ihre 
Wirkung weiterhin beobachten. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Auskünften gedient zu haben und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Moritz 
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